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Fachdienst Stadtplanung und Umwelt

Übersichtsplan

3. vereinfachte Änderung

des Bebauungsplanes Nr. 0129

"Alter Teichkamp"

Lage des Geltungsbereiches: Gemarkung Bad Salzuflen

Flur 26-28

Größe des Geltungsbereiches: ca. 24 ha

Planzeichnung Maßstab 1:2000

Bürgermeister

LS

LS

LS

LS

LS

Kreis Lippe, Fachbereich

Geoinformation, Kataster,

Immobilienbewertung

Detmold,  d. 09.02.2017

Katasternachweis

Die Darstellung des ausgewiesenen Zustandes

innerhalb des Planungsgebietes stimmt bis auf

folgendes mit dem Katasternachweis überein:

Die mit einem (*) gekennzeichneten Gebäude sind

nachrichtlich übernommen und im Kataster noch nicht

nachgewiesen.

Es wird bescheinigt, daß die Festlegung der

städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

Stand der Kartengrundlage vom  5.11.2015

Aufstellungsbeschluss

Dieser Bebauungsplan ist gem. § 2 (1) BauGB

durch Beschluss des Planungs- und

Stadtentwicklungsausschusses der

Stadt Bad Salzuflen vom  01.12.2015

aufgestellt worden.

Der Aufstellungsbeschluss ist am  28.12.2015

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bad Salzuflen, den 02.03.2017

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat gem.

§ 3 (2) BauGB auf die Dauer eines Monats

vom  23.05.2016   bis  22.06.2016   einschließlich,

öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der öffentlichen

Auslegung sind am 10.05.2016

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bad Salzuflen, den 02.03.2017

Satzungsbeschluss

Dieser Bebauungsplan ist gem. § 10 BauGB

vom Rat der Stadt Bad Salzuflen nach

Prüfung der Stellungnahmen am  01.03.2017

als Satzung beschlossen worden.

Bad Salzuflen, den 02.03.2017

Bekanntmachung

Der Bebauungsplan ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB

am 27.03.2017

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bad Salzuflen, den 28.03.2017

1. Beigeordneter

Bürgermeister

1. Beigeordneter

Verfahren

Entwurf Fachdienst Stadtplanung und Umwelt

Fassung vom  25.01.2017

Stadt Bad Salzuflen, den 07.02.2017

Fachdienstleiterin:  gez. Niebuhr

Verfahrensstand: Satzungsbeschluss

 Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW, Copyright Kreis Lippe 2015

3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes

Nr. 0129 "Alter Teichkamp"

Ortsteil Bad Salzuflen

Flurgrenze

Höhenlinie

Stadtgsgrenze

Flurstücksgrenze

Bestandsangaben

Vorhandenes Wohngebäude

ggfls. mit Hausnummer

noch nicht eingemessen

Geschossigkeit, z.B. II

Vorhandenes Nebengebäude

II

*

Textliche Festsetzungen und Hinweise

I Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

1 Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung für alle MI- und GE-Gebiete gemäß §§ 6 und 8 BauNVO

Die MI- und GE-Gebiete werden gemäß § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO wie folgt gegliedert bzw. eingeschränkt:

Nicht zulässig sind:

Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß der Bad

Salzuflener Sortimentsliste (Anlage 1).

2 Überleitungsvorschrift

Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 0129 „Alter Teichkamp“ sowie der 1.

vereinfachten und 2. Änderung dieses Bebauungsplanes, die nicht von der vorliegenden 3. vereinfachten

Änderung betroffen sind, gelten weiterhin.

Rechtsgrundlagen

Dieser Bebauungsplan hat folgende Rechtsgrundlagen:

-  Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),

     zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. I S. 1722)

-  Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990

     (BGBI. I S. 132),  zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548)

-  Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990

     (BGBI. I 1991 S. 58),  zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509)

-  Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung

     vom  14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 01.10.2013

     (GV. NRW. S. 564)

jeweils in der aktuell gültigen Fassung.

Planzeichen

Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO

1.  Sonstige Planzeichen

                              Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit Umweltgefährdeten

                              Stoffen belastet sind.

                              (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

                               Altlastenkataster Nr. 3918.137X, Herforder Straße 223 (Tankstelle und Kfz-Werkstatt)

                                  Altlastenkataster Nr. 39.18.002TS, Herforder Straße 143 (Selbstverbrauchertankstelle)

                              Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

                              (§ 9 Abs. 7 BauGB)

II Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB

Das Grundstück Herforder Straße 143 ist im Altlastenverzeichnis der unteren Bodenschutzbehörde (Kreis

Lippe) unter der Nr. 3918.002TS verzeichnet.

Das Grundstück Herforder Straße 223 ist im Altlastenverzeichnis der unteren Bodenschutzbehörde (Kreis

Lippe) unter der Nr. 3918.137X verzeichnet.

Es wurden auf beiden Grundstücken stellenweise Belastungen des Bodens mit Mineralöl nachgewiesen.

Eine akute Gefahr besteht nicht. Bei Erdarbeiten ist mit belastetem Bodenmaterial zu rechnen, dass nicht

vor Ort wieder eingebaut werden darf. Die untere Bodenschutzbehörde ist vor der Aufnahme von

Erdarbeiten einzuschalten. Die abfallrechtlichen und wasserrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.

gez.  i.A. Schräder

gez. Thomas

gez. Oberweis

gez. Thomas

gez. Oberweis
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